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Regierungsvorlage 

(Übersetzung) 

CONVENTION (No. 122) CONVENTION (No. 122) ÜBEREINKOMMEN 
CONCERNING EMPLOY- CONCERNANT LA POLI- (Nr. 122) ÜBER DIE BE-

MENT POLICY TIQUE DE L'EMPLOI SCH.ÄFTIGUNGSPOLITIK 

The General Conference of the La Conference generale de 1'Or- Die Allgemeine Konferenz der 
International Labour Organisa- ganisation internationale du Internationalen Al1beitsorgani-
ti on, Travail, sation, 

Having been convened at Ge
neva by the Governing Body 
of the International Labour 
Office, and having met in 
its Forty-eighth Session on 
17 June 1964, and 

Considering that the Declara
tion of Philadelphia recog
nises the soIemn obligation 
of the International Lalbour 
Organisation to further 
among the nations of the 
world programmes wihich 
will achieve full employment 
and the raising of standards 
of living, and that the Pre
amble to the Constitution of 
the International L~bour Or
ganisation provides for the 
pr,evention of unemploy
ment and the provision of 
an adequate living wage, and 

Considering further that under 
the terms of the Declara
tion of Philadelphia it is the 
responsibility of the Inter
national Labour Organisa
tion to examine and consider 
the bearing of economic and 

Convoquee a Geneve par 1e 
Conseil d'administration du 
Bureau international du Tra
vail, et s'y etant reunie le 
17 jui1'l 1964, en sa quarante
huitieme session; 

Considerant que la Declaration 
'de "Philadelphie reconnah 
l'ob1igation solennelle pour 
n'Organisation .internationale 
du Travail de seconder 1a 
mise en ceuvre, parmi les 
differen~es nations du monde, 
de programmes propres a 
realiser 1a plenitude de l'em
ploi et l'elevation des 
niveaux de vie, et que le 
Preambule de la Constitution 
de l'Organisation prevoit la 
lutte contre le ch&mage et la 
garantie d'un salaire assurant 
-des conditions d'existence 
convenahles; 

Consi,derant en outre qu'aux 
termes de la Declaration de 
Philadelphie, il incombe al'Or
ganisatiori internationale du 
TravaiI. d'examiner et de 
Iconsidel"er les repercussions 
des politiques economiques 

die vom Verwaltungsrat des 
Internationalen Arbeitsamtes 
nach Genf einberufen wurde 
und am 17. Juni 1964 zu 
ihrer achtundvierzigsten Ta
gung zusammengetreten ist, 

geht davon aus, daß die Er
klärung von Philadelphia die 
feierliche Verpflkhtung der 
Internationalen Arbeitsorga
nisation anerkennt, bei den 
einzelnen Nationen der Welt 
Programme zu fördern, 
durch welche die Vollbe
schäftigung und die Verbes
serung der Lebenshaltung er
reicht werden, und daß in 
der Präambel zur Verfassung 
der Internationalen Arbeits
organisation die Verhütung' 
der Arbeitslosigkeit und die 
Gewährleistung eines zur Be
streitung des LebensUnter
halts angemessenen Lohnes 
vorgesehen werden; 

daß es ferner gemäß der Er
klärung von Philadelphia zu 
den Aufgaben der Interna
tionalen Arbeitsorganisation 
gehört, die Auswirkungen 
oder W,irtschafts- und Finanz
politik auf die Beschäfti-
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flnancial policies upon em
ployment policy in the· light 
of the fundamental objective 
that "all !human beings, irre
spective of race, creed or 
!ilex, have tbe r.ight to pursue 
both their material well
'being and their spiritual de
velopment in condicions of 
freedom and dignity, of eco
nomic security and equal 
opportunity", and 

Consider.ing that the Univer
'sal Declaration of Human 
Rights provides that "every
one has the right to work, 
to free <;hoice of employment, 
to just and favoura'ble con
ditions of work and to pro
tecti~n against unemploy
ment", and 

Noting tbe terms of eJUstmg 
.international labour Con
ventions and Recommenda

. tions of direct relevance to 
employment policy, and in 
particular of the Employ
ment Service Convention 
and R,ecommendation, 1948, 
tlhe Vocational Guidance Re
commendation, 1949, the 
Vocational Tra.ining Recom
mendation, 1962,· and the 
Discrimination (Employ
ment and Occupation) Con-

. vention and Recommenda
!ion, 1958, and 

Considering that these instru
ments should he placed in 
the . wider. framework of an 
international programme for 
economic expansion on the 

.Ibasis of full, productive and 
freely chosen employment, 
and 

Having decided upon the adop
tiOIi of certain proposals 
with regard to employment 
poLiey, which are induded 
in the eighth item on the 
agenda of the session, and 
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et financieres sur la politique 
de l'emploi, a la lumiere de 
l'objectif fondamental selon 
lequel «tous les ~tres hu
mains, quels que soient leur 
race, leur. croyance ou leur 
sexe, ont le droit de pour
suivre leur progres materie! 
et leur developpement spiri
tuel dans la Hberte et la 
dignite, dans la securite eco
nomlque et avec I des chances 
egales» ; 

Considerant que la Dec1aration 
universelle des droits de 
l'homme prevoit que «toute 
personne a droit au travail, au 
libre choix de son travail, a 
,des conditions equitables et 
satisfaisantes de travail et a 
la protection co~tre ie chb
mage »; 

Notant les termes des conven
tions et recommandations 
linternationales du travail 
'existantes qui sont directe
ment en rapport, av.ec la po
litique de l'emploi, et en par
ticulier la conv~ntion et 1a 
recommandationsur le ser
vice de l'emploi, 1948, la re
commandation sur i l'orienta
tion professionnelle, .1949, la 
recommandation sur 1a for
mation .. professidnnelle, 1962, 
ainsi que 1a conv:ention et la 
!recommandation.: conoernant 
la discrimination· (emploi et 
profession), 1958; 

gungspolitik im Hinblick auf 
das dort aufgestellte Haupt
ziel, daß "alle Menschen un
geachtet ihrer R~sse, ihres 
Glaubens undl ihres Ge
schlechts . .. das Recht" ha
hen, "materiellen Wohlstand 
und geisti.ge Entwicklung in 
Freiheit und Würde, in wirt
scha.ftlicher Sicherheit und 
.unter gleich günstigen Bedin
gungen zu erstreben", zu 
prüfen und in Erwägung zu 
ziehen; und 

daß ferner die Allgemeine Er
klärung der Menschenrechte 
vorsieht, daß "jeder 
Mensch. .. das Recht auf Ar
beit, auf freie Berufswahl, 
auf angemessene und befrie
digende ArbeitSibedingungen 
sowie auf Schutz gegen Ar
Ibeitslosigkeit" hat; 

nimmt Kenntnis von den Be
stimmungen der bestehenden 
internayionalen Arbeitsüber
einkommen und Empfehlun
gen, die mit der Beschäfti
gungspolitik unmittelbar zu
sammenhängen, insbesonidere 
des O'hereinkommens und 
der Empfehlung über die 
Atbeitsmarktverwaltung, 
1948, der Empfehlung be
treffend die .Berufsberatung, 
1949, der Empfehlung be
treffend die berufliche Aus
bildung, 1962, und des Ober
einkomPlens und der Emp
fehlung über Diskriminie
rung (Beschäftigung und Be
ruf), 1958; . 

Considerant que ces instru- ist der Ansicht, daß diese Ur-
ments devraient. ~tre places kunden inden urnfass,ende-
dans le contexte plus la:rge ren Rahmen eines internatio-
d'un programme interna'tio- nalen Progr~mms für die 
nal visant a assurer l'expan- Wirts,chaftsexpansion auf der 
~ion economique i fondee sur Gru,ndlage der vollen, pro-
le plein emploi, productif etduktiven und frei gewählten 
librement choisi; Beschäftigung eingebaut wer-

Apres avoir deci'de d'a·dopter 
!diverses propositions relati

. ves a la politique: oe l'emploi 
qui sont comprises. dans la 
huitieme question a I'ordre 

. 'du jour de la session; 

den sollten; 

hat beschlossen, verschiedene 
Anträge anzunehmen hetr·ef
fend die Beschäftigungspoli
tik, eine Frage, die zum ach
ten Gegenstand ihrer Tages
ordnung gehört, und 

177 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)2 von 11

www.parlament.gv.at



Having determined t'hat these 
proposals shall take the form 
of an international Conven
ti on, 

adopts nhis ninth day of July 
of the y,ear one Vhousand nine 
hundred and sixty-four the 
follow,ing Conv,ention, which 
may be eited as the Employ
ment Policy Convention, 1964: 

Article 1 

1. With a view to stimula ting 
economic growth and develop
ment, raising levels of living, 
meeting manpower require
mentsand overcoming unem
ployment and underemploy
ment, each Membre shall de
clare and pursue, as a major 
goal, an accive policy designed 
to promote' full, productive 
and freely chosen employment. 

2. The said policy shall alm 
.at ensuring that -

(a) there is work for all who 
are availa'ble für and seek
ing work; 

(b) such work is as produc
tive as possible; 

(c) there ·is freedom of choice 
of employment and t'he 
fullest possilble opportu
nity for each worker to 
quali.fy for, and to use 
his skills and endow
ments in, a job for which 
he is well suited, irrespec
tive of xace, colour, sex, 
religion, political opiruion, 
national extracuon or so
ci al origin. 

3. The said policy sihall take 
due account of the stage and 
level of economlc development 
and the mutual relationships 
between employment objecuves 
and other economic and social 
objectives, and shall he pur-
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Apres avoir dedcle que ces 
propositions prendraient la 
forme d'une convention 
internationale, 

adopte, ce neuvieme jour de 
juillet mil neuf cent soixante
quatre, la convention ci-apres, 
qui sera denommee Convention 
sur la politique de l'emploi, 
1964: 

Article 1 

1. En vuede stimuler la 
croissance e~ le developpement 
economiques, d'dever les ni
veaux de vie, de repondre aux 
besoins de main~d'reuvre et de 
resoudre le probleme du ch&
mage et du sous-emploi, tout 
Membre formulera et appli
quera, comme un objectif es
sentiel, une poLitique active vi
sant a promouvoir le plein em
ploi, productif et 1ibrement 
choisi. 

2. Ladite politique devra ten
dre a garantir: 

a) qu'il y aura du travail 
pour toutes les personnes 
disponibles' et en quete de 
travail; 

b) que ce travail sera aus si 
productif que possible; 

c) qu'il y aura libre choix 
de l'emploi et que chaque 
travailleur aura toutes 
possibilites d'acquerir les 
qualificatiorils . necessaires 
pour occuper 1,ln emploi 
qui lui convienne et d'u
tiliser, dans cet emploi, 
ses qualifications ainsi que 
ses dons, quels que soient 
sa race, sa couleur, son 
seXie, sa religion, son opi
nion politique, son ascen
dance nationale ou son 
origine sociale. 

3. Ladite politique devra 
tenir compte du stade et du 
niveau du developpement eco
nomique ainsi que des rapports 
existant entre les ohjectifs de 
l'emploi et les autres objectifs , . . . 
economlques et SOClaux, et sera 

3 

dabei bestimmt, daß diese An
träge die Form eines inter
nationalen übereinkommens 
erhalten sollen. 

Die Konferenz nimmt heute, 
am 9. Juli 1964, das folgende 
übereinkommen an, ,das als 
übereinkommen über die Be
schäftigungspdlitik, 1964, be
zeichnet wird. 

Artikel 1 

1. Um dlas wirtschaftliche 
Wachstum und die wirtschaft
liche Entwiddung anzuregen, 
den Lebensstandard zu heben, 
den Arbeitskrä'ftebedarf zu 
decken sowie die Arbeitslosig
keit und die Unterbeschäfti
gung zu beseitigen, hat jedes 
Mitglied als eines der Haupt
zi,ele eine aktive Poliuk festzu
legen und zu verfolgen, die da
zu hestimmt ist, die volle, pro
duktive und! frei gewählte Be
schäftigung zu fördern. 

2. Diese Politik muß zu ge
währleisten suchen, 

a) daß für alle Personen, die 
für eine Al"Ibeit zur Ver
fügung stehen' und Ar
beit suchen, eine solche 
vorhanden ist; 

b) daß di,ese Arbeit so pro
duktiv wie möglich ist; 

c) daß die Wahl der Be
schäftigung frei ist und 
jeder Arbeitnehmer alle 
Möglichkeiten hat, die not
wendige Befähigung für 
eine ihm zusagende Be
schäftigu~g zu erwerhen 
und seine Fertigkeiten 
und! Anlagen bei dieser 
Beschäftigung zu verwen
den, und zwar ohne 
Rücksicht auf Ra~se, 
Hautfarbe, Geschlecht, 
Glaubensbekenntnis, po
litische Meinung, nationa
le Abstammung oder so
ziale Herkunft. 

3. Diese Po1i~ik hat den 
Stand und die Stufe der wirt
schaftlichen Entwicklung sowie 
die Wechselbeziehungen zwi
schen Beschäftigungszielen und 
. anderen wirtschaftlichen und 
sozialen Zielen gebührend zu 

2 
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sued by methods' that are appliquee par des methodes 
appropriate to national condi- adaptees auxconditions et aux 
tions and 'practi<;es. usages nationaux.' 

Article 2 

Each Member, shall, by such 
methods and to such extent as 
may be appropriate under na
tional conditions -

(a) decide on and keep under 
review,within the frame
work of a eoordinated 
economie and social po
liey, the measures to be 
adopted for attaining the 
oHjeetives spee~fied In 

Artide 1; 
(b) take such steps as may be 

needed, including when 
appropriate the establish
ment of programmes, for 
the application of theSe 
mea,sures. 

Article 3 

In the application of this 
Convention, representacives of 
the persons affected by the 
measures to he taken, and in 
particular representatives of 
employers and workers, shall 
be eonsulted eoneerning em
ployment polieies, with a view 
to taking fully into aeeount 
their experienee and views and 
seeuring their full co-operation 
in formulating and enHsting 
suPPOrt for such policies. 

Article 4 

The formal ratifieations of 
tlhis Convention shall be 
eommunieated to the Director
General of the International 
Lahour Office for registration. 

Article 5 

1. Th·is Convention shall be 
binding only upon those Mem
bers of the International La
bour Organisation whose rati-

Article '2 

Tout Membre devra, par- des 
methodes adaptees aux condi
tions du pays et dans la mesure 
ou eelles-ei le permettent: 

a) determiner et revoir re
gulietement, dans le ca
dre d'une politique econo
mique, et soeiale eoor
donnee, les mesur·es a 
adopteren vue d'attein
dre les, objectifs enonces 
a l' article 1; 

, 'b) prendre les dispositions 
qui pourraient ~tre re
quises pour l'application 
de ces mesures, y com
pris, le eas echeant, l'ela
boration de programmes. 

Artide 3 

Dans l'applieatlion de la pre
,sente eonventlion, les l'epresen
tants des milieux interesses par 
les mesures a prendre, et en par
tieulier les representants des 
employeurs et des travailleurs, 
devront ~tre consultes au sujet 
des politiques de l'emploi, afin 
qu'il soit pleinement tenu 
compte de leur experienee et 
,de leur opinion, qu'ihcollabo
,rent entierement a l'eIa,boration 
de ces politiqueset qu'ils aident 
a recueill:ir des appuis en faveur 
de ces' dernieres. 

Article 4 

L,es ratifications formelles de 
la presente convention seront 
eommumquees au Direeteur 
general du Bureau internatio
nal du Travail et par lui enre
gistrees. 

Article 5 

1. La presente 'convention ne 
liera que les Membres de l'Or
ganisa'tion internationale du 
Travail dont la ratification 

berücksichtigen und ist mit Me
thoden zu verfolgen, die den 
innerstaatlichen Verhältnissen 
und Gepflogenheiten entspre
chen. 

Artikel 2 

Jedes Mitglied hat mit Me
thoden; die den innerstaatlichen 
Verhältnissen entsprechen und 
soweit es die innerstaatlichen 
Verhältnisse gestatten, 

a) im ,Rahmen einer koordi
nierten Wirtschafts- und 
Sozialpolitik die, Maßnah,
men zu beschließen und 
ständig zu überprüfen, 
die zur Erreichung der in 
Artikel 1 angegebenen 
Ziele zu treffen sind; 

b) die Schritte zu unterneh
men, welche für die 
Durchführung di:eser 
Maßnahmen notwendig 
sein können, a:l1enfalls 
,einschLießlich der Aufstel
lung von Programmen. 

Artikel 3 

Bei der Durchführung dieses 
übereinkommens sind Vertre
ter der Personen, die von den 
beabsichtigten Maßnahmen be
troffen werden, und insbeson
dere Vertreter der Arbeitgeber 
und:der Arbeitnehmer in bezug 
auf die Beschäftigungspolitik 
anzuhören, damit deren Erfah
rung und Meinung volle Be
rücksichtigung finden und da
mit ihre volle Mitarbeit bei der 
Ausarbeitung dieser Politik 
und somit di,e Unterstützung 
dieser Politik gesichert werden. 

Artikel 4 

Die förmlichen Ratifikatio
nen dieses übereinkommens 
sind dem Generaldirektor des 
Internationalen Arbeitsamtes 
zur Ein t:ra gung mitzuteilen. 

Artikel 5 

1. Dieses übereinkommen 
bindet nur diejenigen Mitglie
der der Internacionaien Ar
beitsorganisation, deren Ratifi-
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fications have been registe1"ed 
with the Director-General. 

2. It shall come into foree 
twelve months after the date 
on which the ratifieations of 
two Members have been re
gistered with the Director
General. 

3. Thereafter, this Conven
tion &ha11 eome into force for 
any Member twelve months 
after the date on which its ra
tification has been registered. 

Artic1e 6 

1. A Member. which has rati
fied this Convention may de
nounce it after the expiration 
of ten years from the date on 
which Vhe Convention first 
comes into force, by an aet 
communieated to the Di1"ector
General of the International 
Lahour Office for registration. 
Sueh denuneiation sha11 .not 
take effect until one. year after 
the date on which it is regis~ 
tered. 

2. Each Member which has 
ratified this Convention and 
which does not, within the year 
following the expiration of the 
period of tim years mentioned 
in the preeeding paragraph, 
exereise the right of denuncia
tion provided for in this Ar
tide, will be bound for another 
period ·of ten years and, Vhere
after, . may denounce this Con
vention at the expiration of 
each per,iod of ten years unaer 
the terms provided for in this 
Article. 

Article 7 

1. Thepireetor-General of 
the International Labour Of
fiee ~hall notify a11' Members 
of the International Labour 
Organisation of the r~gistration 
of a11 ratifications and denun
ciations communieated to hirn 
by the Members of the Orga
nisation. 

2. When notifying the Mem
bers of the Organisation of the 
registration of the seeond rati
ficat,ion communieatedto hirn, 
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auraete enregistree par le Di- kation durch den Generaldirek-
recteur general. tor' eingetragen ist. 

2. Elle entrera envigueur 2. Es tritt in Kraft zwölf 
douze mois apres que les ratifi- Monate, nachd~ die Ratifika
eations de deux Membres au- tionen zweier Mitglieder durch 
ront ete enregistrees par le Di- :den GeneraLctirektor eingetra-
recteur general. gen worden sind. 

3. ParIa suite, cette eonven
tion' entrera en vigueur pour 
chaque Membre ,douze mois 
apres Ia date ou sa ratifieation 
aura ete enregistree. 

Artic1e 6 

1. Tout Membre ayant ratifie 
la presente eonvention peut la 
denoncer a I' expiration d'une 
periode de dix annees apres la 
date de la mise en vigueur ini
tiale de la convention, par un 
aete eommunique au Direeteur 
general du Bureau international 
du Travail et par Iui enregistre. 
La denoneiation ne prendra 
effet qu'une annee apres avoir 
ete enregistree. 

2. Tout Membre ayailt tatifie 
Ia pres'ente eonvention qui, 
dans le delai d'une annee apres 
l'expiration de la periode de 
dix annees mentionnee 'au pa
ragraphe preeectent, ne fera pas 
usage de la faculte de denoneia
tion prevue par le present ar
tide sera 1ie pour une nouvelle 
periode de dix annees et, par 
Ia suite, pourra denoncer la 
presente eonvention a l'expira
tionde chaque periode de dix 
annees dans les conditions 
prevues au present artic1e. 

Artic1e 7· 

1. Le Direeteur general du 
Bureau international du Tra
vail notifiera a tous les Mem
bres de l'Organisation interna
tionale du Travail l'enregistre
mentde toutes les ratifications 
et denonciations qui lui seront 
eommuniqueespar les Mem
bres de l'Organisation. 

2. En notifiant aux Membres 
de l'Organisation: l'enregistre
ment de la deuxieme ratifica
ti on qui, I~i aun' e.te eommu-

3. In der Folge tritt dieses 
übereinkommen für jedes Mit
glied zwölf Monate nach der 
Eintragung seiner Ratifikation 
in Kraft. 

Artike16 

1. Jedes Mitglied, das dieses 
übereinkommen ratifiziert hat, 
kann es nach Ablauf von zehn 
Jahren, gerechnet von dem Tag, 
an dem es zum erstenmal in 
Kraft getreten ist, durch An
zeige an den Generaldirektor 
des Internationalen Arbeitsam
tes künd:igen. Die Kündigung 
w11"d von diesem eingetragen. 
Ihre Wirkung, tritt erst ein 
Jahr nach der Eintragung ein. 

2. Jedes Mitglied, das dieses 
übereinkommen ratifiziert hat 
und innerhalb eines Jahres nach 
Ablauf des im vorigen Absatz 
genannten Zeitraumes von zehn· 
Jahren von dem in diesem Ar
tikel vorgesehenen Kündigungs
recht keinen Gebrauch macht, 
bleibt für 'einen weiteren Zeit
raum von· zehn Jahren gebun
den. In der Folge kann es die
ses übereinkomm,en je~ei1s 
nach AMau:f eines Zeitraumes 
von zehn Jahren nach Maßgabe 
dieses ArtikeIs kündigen. 

Artikel 7 

1. Der Generalctirektor des 
Internationalen. Arbeitsamtes 
gibt allen Mitgliedern der In
ternationalen Arbeitsorganisa
tion . Kenntnis von der Eintra
gung ane~ Ratifikationen und 
Kündigungen, die ihm von den 
Mitgliedern der Organisation 
mi tgeteil): werden. 

2. Der GeneraLdirektor w>ird 
die. Mitglieder der Organisation, 
wenn ,er ihnen von der. Eintra
gung der zweit~n Ratifikation, 
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theDirector-General shaU draw 
the attention of the Members 
of the Organisation to the date 
upan which theConvention 
will come into force. 

Article 8 

The Director-General of the 
International Labour Office 
shall communicate to the Sec
retary-General of the United 
Nations for registration in 
accordance with article 102 of 
the Charter of the United Na
tions full particulars of all rat
ifications and acts of denun
ciation registered by hirn in 
accordance with the provisions 
of the preceding Artieles. 

Artiele 9 

At such times as it may con
sider necessary the Governing 
Body of the International La
bour Office shall present to the 
GeneralConference areport 
on the working of this Con
vention :md shall examine the 
des'irability of placing on the 
agenda of the Conference the 
question of its r,evision In 

whole or in part. 

Article 10 

1. Should the Conference 
adopt a new Convention revis
ing this Convention in whole 
or in part, then, unless the new 
Convention otherwise prov,i
des -

(a) the ratificat:ion by a 
Member of the new re
vlSlng Convention shall 
ipso jure involve the im
mediate ,denunciation of 
this Convention, notw~th
standing the provlswns 
of Article 6 a'hove, if and 
when the new revising 
Convention shall have 
come into force; 

(b) as from the date when 
the new revising Conven
tion' comes into force tlüs 
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niquee, le Directeur general 
appellera l'attentiondes Mem
hres de F'lOrganisation sur la date 
a laquelle la presente conven
ti on entrera 'en vigueur. 

Article 8 

Le Directeur general du Bu
reau international du Travail 
communiquera au Secretaire 
general des Nations Unies, aux 
pns d'enregisttement, confor
mement a l'article 102 de ia 
Charte des Nations Unies, des 
renseignements . compIets au 
sujet de toutes ratifications et 
de tous actes de denonciation 
qu'il aura enregistres confor
mement aux articles prece
dents. 

Artieles 9 

Chaque fois qu'i'l le jugera 
necessaire, le Conseil d'admi
nistration du Bureau interna
tional du Travail presentera a 
la Conference generale un rap
port sur l'application de la pre
s,ente convenllion et examinera 
s'iI y a lieu d'inscrire a l'ordre 
du jour de Ia Conference la 
question de sa revision totale 
ou part,ielle. 

Article 10 

1. Au cas ou la Conference 
adopterait une nouvelle con
vention portant revision totale 
ou partielle de la presente 
convention, et a moins que la 
nouVlelle convention ne dispose 
autrement: 

a) la ratification par un 
Membre de la nouvelle 
convention portant revi
sion entra~nerait. de plein 
droit, nono'hstant l'arti
ele 6 ci-dessus, denoncia
tion immediate de ia 
presente convention sous 
reserve que la nouvelle 
conv·ention portant revi
sion soit entree en vi
. gueur; 

'h) a partir de la date de 
l'entreeen vigueur de la 
nouveUe convention por-

die ihm mitgeteilt wir,cl, Kennt
nis gibt, auf den Zeitpunkt auf
merksam machen, in dem dieses 
übereinkommen in Kraft tritt. 

Artikel 8 

Der Generaldirektor des In
ternationalen Arbeitsamtes 
übermittelt dem Generalsekre
tär der Vereinten Nationen 
zwecks Eintragung nach Arti
kel 102 der Charta der Verein~ 
ten Nationen vollständige Aus
künfte über alle von ihm nach 
Maßgabe der vorausgeheooen 
Artikel eingetra~enen Ratifika
tionen und Kündigungen. 

Artikel 9 

Der 'Verwaltungsrat des In
ternationalen Arbeitsamtes hat, 
sooft er es für nötig erachtet, 
der Allgemeinen Konferenz 
einen Bericht uber die Durch
. führung dieses ühereinkom
mens zu erstatten und zu prü
fen, ob die Frage seiner gänz
iichen oder teilweisen Abände
rung auf die Tagesordnung der 
Konferenz gesetzt werden soll. 

Artikel 10 

1. Nimmt die Konferenz ein 
neues übereinkommen an, wel
ches das vorHegende überein
kommen ganz oder teilweise 
abändert, und sieht das neue 
übereinkommen nicht5 anderes 
vor, so gelten folg·ende Bestim
mungen: 

a) Die Ratifikation des neu
gefaßten Ü'bereinkom
men's durch ein Mitgliecl 
schließt ohne weiteres die 
sofortige Kündigung des 
vorliegenden überein
kommens in sich ohne 
Rücksicht auf Artikel 6, 
vorau&gesetzt, daß das 
neugefaßte übereinkom
men in Kraft getreten 
ist . 

b) Vom Zeitpunkt des In
krafttretens des neuge
faßten übereinkommens 
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Convention shall cease 
to Ibe open to ratificatrion 
by the Members. 

2. This Convention shaU m 
any caseremain in force in its 
actual form and con~ent for 
those Memhers which have rat
ified it hut have not ratified 
the revising Convention. 

Article 11 

The English and French ver
sions of the text of this Con
vention are equally authori
tative. 

177· d~r (Beila.gen 

tant revision, la presente 
convention cesserait 
d'~tre ouverte a la ratifi
cation d~s Membres. 

2. La presente convention 
demeurerait en tout cas en vi
gueur dans 'sa forme et teneur 
pour les Memlhres qui l'au
raient ratifiee et qui ne ratifie
raient pas 1a convention por
tant reViSIOn. 

Article 11 

Les versions frans:aise et an
glaise du texte de la presente 
convention font egalement foi. 

7 

an kann das vorliegende 
übereinkommen von den 
Mitgliedern nicht mehr 
ratifiziert werden. 

2. Indessen bleibt das vorlie
gende übereinkommen nach 
Form und Inhalt jedenfalls in 
Kraft für die Mitglieder, die 
dieses, aber nicht das neuge
faßte übereinkommen ra-cifi
ziert halben. 

Artikel 11 

Der französische und der 
englische Wortlaut dieses über
einkommens sind in gleicher 
Weise maßgebend. 
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Erläuterungen 

A. Vorbemerkungen 
Die Allgemeine Konferenz der Internationalen 

Arbeitsorganisation hat auf ihrer 48. Tagung 
am 9. Ju1.i 1964 das übereinkommen (NI'. 122) 
über die Beschäftigungspolitik angenommen, 
dessen authentischer englischer und französischer 
Wortlaut samt einer amtl1chen deutschen über
setzung ,desselben !beigeschlossen ist. Entspre
ochend den Vorschriften der Verfassung der 
Internationalen Arbeitsorganisation über die 
Verpflichtung der Mitgliedstaaten zur Behand
lung der von der Internationalen Arbeitskon
ferenz angenommenen übereinkommen, hat sich 
der Ministerrat am 1., 15. und 25. März 1966 
mit der Frage der Ratifikation des in Rede ste
henden übereinkommens befaßt, ohne jedoch 
:zu einer übereinstimmenden Auffassung zu ge
hngen. Um dennoch der Verpflichtung auf 
;Grund der Verfassung der Internacionalen 
Arbeitsorganisation nachzukommen, wurde in 
der Folge dem Ministerrat ein Bericht über das 
gegenständlidie übereinkommen lediglich mit 
dem Antrag auf Kenntnisnahme vorgelegt. Der 
Ministerrat hat in seiner Sitzung am 9. Mai 1967 
beschlossen, den vorglilegten Bericht zur Kenntnis 
zu nehmen und ~hn dem Nationalrat zur Kennt
nisnahme vorzuLegen. Der Nationalrat hat die
sen Bericht auf Grund eines Antrages des Aus
schusses für soziale Verwaltung vom 15. Fe
ber 1968 (773 der Beilagen zu den stenogra
phischen Protokollen des Nationalrates XI. GP) 
,am 7. März 1968 zur Kenntn[is genommen. 

Da nunmehr durch das Inkrafttreten des 
Bundesgeset:bes vom 12. Dezember 1968 betref
fend die Arbeitsmarktförderung (Arbeitsmarkt
förderungsgesetz), BGBI. Nr. 31/1969, die For
derungen des übereinkommens zur Gänze er
füllt wer,den, steht einer Ratifikation des über
einkommens nichts mehr im Wege. 

B. Das übereinkommen und das österreichische 
Recht 

Das übereinkommen geht davon aus, daß "die 
Erklärung von Philadelphia die feierliche Ver
pflichtung der Internationalen Arbeitsorganisa
itlon anerkennt, <bei den einzeln'en Nationen der 

Weit Programme zu för,dern, durch welche die 
VoUbeschäftigung und ,die Verbesserung der 
Lebenshaltung erreicht werden"; es geht weiters 
davon aus, daß die Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte vorsieht, daß "jeder Mensch ... 
das Recht auf Arbeit, auf freie Berufswahl, auf 
angemessene und befriedigende Arbeitsbedin
gungen sowie auf Schutz gegen Arbeitslosigkeit" 
hat. Im Sinne dieser grundsätzlichen Erklä
rungen ist das Kernstück des übereinkommens 
die Bestimmung ,des Artikels 1, daß jedes Mit
glied als [eines der Hauptziele eine aktive Policik 
festzulegen und zu verfolgen hat, die dazu be
stimmt ist, die volle, produktive und frei ge
wählte Beschähigung zu fördern, um das wirt
schaftliche Wachstum und die wirtschaftliche 
Entwicklung anzuregen, den Lebensstandard zu 
heben, den Arbeitskräftebedarf zu decken sowie 
die Arbeitslosigkeit und die Unterbeschäfcigung 
zu beseitigen. Diese Politik muß zu gewähr
leisten suchen, daß für alle Personen, die für 
eine Arbeit zur Verfügung stehen und Arbeit 
suchen, eine solche vorhanden ist, daß diese 
Arbeit so produktiv wie möglich ist und jeder 
Arheitnehmer alle Möglichkeiten hat, die not
wendige Befähigung für eine ihm zusagende 
Beschäft,igung zu erwerben und seine Fertig
keiten und Anlagen hei dieser Beschäftigung zu 
verwenden. 

Die österreichische Bundesregierung hat sich 
zu wiederholten Malen für eine Arbeitsmarkt
politik im Sinne des übereinkommens aus
gesprochen. Die Regierungserklärungen der 
letzten Jahre enthalten als eines der Hauptziele 
der Politik der Regierung das Programm, einen 
möglichst hohen und stabilen Beschäftigungs
stand zu erreichen und aufrecht zu erhalten 
sowie die Vollbeschäftigung zu verwirklichen. So 
befaßt sich die Regierungserklärung vom 
27. April 1970 ausführlich mit der von der 
Bundesregierung zu verfolgenden Arbeitsmarkt
politik, indem sie u. a. ausführt: "In einer 
wachsenden Wirtschaft ist das Ziel der 
Arbeitsmarktpolitik nicht nur die Vollbeschäf
tigung, sondern die wirtschaftlich optimale Be
schäftigung jedes einzelnen. Dazu ist eine hohe 
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berufliche· . und räumliche Mobilität· der 
Arbeitskräfte nötig. Außerdem muß ein Opti
mum an beruflicher und persönlicher Zufrieden
heit . ang~strebt werden." Die letzte ·Regierungs
erklärung 'Vom .5. November 1971 sagt zur 
Frage der Vollbeschäftigung:. "Die Bundesregie
rung ist jedenfalls für den. Fall, . daß. die inter
nationale Elltwic}dungunsere· Verhältnisse in 
einem stärkeren Ausmaß· negativ beeinflussen 
sollte, als' derzeit erwartet wird, entschlossen, in 
Zusammenarbeit . mit den Wirt~Chaftspartnern, 
der Notenbank urtd dem Kreditapparat, die Ent
scheidungen zu treffen, die' di~ Vollbeschäftigung 
inuriserem Lande gewährleisten solL" . 
. Darüber hinaus ist österreich auch durch eine 

Reihe von internationalen Abkommen und Ver
trägen, wiez. B: durch die UNO-Charta; das 
Allgemeine Zoll-und Hanclelsaibkommen 
(GATT), den EFTA-Vertrag und die !Europäische 
Sozialcharta zu einer solchen Ausrichtung seiner 
Politik verpflichtet. 

Das übereinkommen schreibt zur Erreichung 
seiner politischen Zielsetzung kein bestimmtes 
Vorgehen vor. In Absatz 3 des Artikels 1 stellt 
es lediglich· fest, daß ,die hiezu verwendeten 
Methoden und Maßnahmen der jeweiligen wirt
schaftlichen Entwicklung und ,den innerstaat
lichen Verhältnissen und Gewohnheiten ent
sprechen müssen und die Wechselbeziehungen 
zwischen BeschäftigungsZ!ie1en und anderen 
wirtschaftlichen und sozialen Zielen gebührend 
zu berücksichtigen haben. 

Die praktische Verwirklichung dieser Ziel
setzung findet sich in österreich in den Bestim
mungen des bereits erwähnten Al1beitsmarkt
förderungsgesetzes,d'essen § 1 Abs. 1 lautet: 

"Die Dienststellen der· Arbeitsmarktverwal
tung haben im Sinne einer aktiven Arbeits
marktpolitik zur Erreichung und Aufrechter
haltung der Vollbeschäftigung sowie zur Ver
hütung von Aribeitslosigkeit dadurch beizutra~ 
gen, daß sie insbesonder,e 

a) Personen bei der Berufswahl und bei 
einem angestrebten B·erufswechsel beraten, 

!b) Personen bei der Erlangung eines Ausbil
dungs- oder Arbeitsplatzes und bei der 
Aufrechterhaltung ihrer Beschäftigung 
oder Ausbildung behilflich sind, . 

c) Dienstgebern bei der Beschaffung geeig
. neter Arbeitskräfte behilflich sind, 

d)eine allenfaUs . notwendige Anpassung an 
. . die Erfordernisse des Ausbildungs- oder 

Arbeitsplatzes fördern." 
Nach Artikel 2 hat jedes Mitglied die zur Er
reichung der in A~tikel 1 angegebenen· Ziele 
erforderlichen Maßnahmen im Rahmen einer 
koordinierten Wirtschafts- und Sozialpolitik mit 
den den innerstaatlichen. Verhältnissen entspre
chenden Methoden zu beschließen und die not
wendigen Schritte zu unternehmen, allenfaUs 
einschließlich der Aufstellung von Programmen. 

. WIe bereits erwähnt, ist Grundlage der öster.;. 
reichischen Arbeitsriiarktpotitikdasdem. mo
dernsten Stand der Entwicklung angepaßte 
Arbeitsmarktförderungsgesetz. Ziel der • öster
reichischen Politik ist es auch,d~e voUe,produk.
tiveund frei gewählte Beschäftigung zu erreichen 
und Arbeitslosigkeit zu vermeiden, wodurch die 
Person' des einzelnen zwangsläufig im Mittel
punkt dieser. ,zielsetzung steht. Die· primäre' 
Aufgabe .der Arbeitsmarktpolitik i,stdarin zu 
sehen, dem einzelnen dur<:h· Dienste und Ein
richtungen und . vo'n im Arbeitsmarktförde
rungsgesetz· . vorgesehe'nen .. finanziellen Beihrlfen 
ver.schiedener· Formd:as. Recht auf • eine sinnvoll~ 
Beschäftigung in einem frei. gewählten Beruf zu 
sichern und den Diens~gebern ... bei der Beschaf
fung geeigneter Arbeitskräfte hehilflich zu sein. 
- burchdie~e AuifgabeJ;l~ellung hat die Ar'beits
marktpolitik gleichzeitig aber auch immer grö~ 
ßere Bedeuiung für die Wirtschaftspolitik ge
wonnen. Denn, ,indem sie das Gleichgewicht auf 
dem Arbeitsmarkt fördert, tragt sie zu einer 
effekiiven Nutzung der Mittel der Gemeinschaft 
bei; Darüber. hinaus soll aber. die Artbeitsmarkt
politik im gemeinsamen Interesse des einzelnen 
und der· Gemeinschaft im [Einklang mit der 
Wirtschaft~po1iti'l{ dazu beitragen, dem einzelnen 
eine möglichst. produktive Al"beit, die im allge
meinengut ·entlohnt sein Wlird,. ber·eitzUisteIlen 
und dadurch. das .Wirtschaftswachstum zu for
dern. . Aus diesem Grunde ~oU dJie Arbeits
marktpolitik ein aktiv anzuwendendes Mittel 
der StC1lkturpolitik sein:. 

Die Dienste, welche di.eArbeitsmarktverwal
tung Arbeitsuchenden und Arbeitgebern bieten, 
werden von den über das ganze Bundesgebiet 
verteilten AI1beitsämternbesorgt. Um· ein um
fassendesBiM der Verhältnisse 'in den verschie
denenBerufenund auf den verschiedenen 
Arbeitsplätzen geben zu können, ist es für die 
Vermittler und B-erufsberater wichtig, Zugang 
zu korrekten und detaillierten Informationen 
über jene Umständ·e zu halben, die' die Wahl des 
Arbeitsplatzes beeinflussen sowie zu solchen An
gaben über die Arbeitsuchenden, die von Bedeu
tung sind, um seine Eignung für eine Beschäfti
gung !beurteilen zu können. Für alle iß,eteiligten, 
vor allem aber für die Bet11iebe, ist von Interesse,. 
daß diese den Arbeitsämtern vohlständige Infor
mation üher die Arbeitsbedingungen der ange
meldeten, offenen Stellen liefern. Denn dadurch 
erhöhen sich nicht nur di,e .Chancender Artbeit
suchenden, jenen' Arbeitsplatz· zu wäMen, der 
ihnen die größten materiellen Vorteile und die 
größte Arbeitsbefriedigung bi'etet; auch die Vor
aussetzungen für .,die Sta<bil:ität der Dienstver
hältnisse werden dadurch. verbessert. Das Per
sonal der Arbeitsmarktverwaltung arbeitet bei 
der Beschaffung von Informationen üher Löhne 
und andere Arbeitsbedingungen insbesondere 
auch mit den Interessenvertretungen zusammen~ 
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überhaupt sind die Dienststellen der Arbeits
marktverwaltung um möglichst gute Kontakte 
mit den Interessenvertretungen der Dienstgeber 
und der Dienstnehmer sowie mit .den Arlbeit
gebern hemüht, 'um die Bedürfnisse der Wirt
schaft möglichst unmittelbar kennenzulernen 
und dadurch in die Lage versetzt zu werden, 
eine klaglose Versorgung der Betriebe mit den 
notwendigen Anbeitskräftensicherzustellen. 

Die i-Iilfe, die die Arbeitsmarktverwa'l'tung 
über die Information hinaus den Arbeitsuchen
den gewähren kann, besteht in erster Linie in 
finanzieller Förderung der Um-, 0 Nach- und 
Weiter schulung und der Lehl1berufsausbildung 
sowie in Gewährung 'sonstiger Beihiltfen zur 
Förderung der Mobilität. 

Auch der Förderung der geographischen Mobi
lität wird von der Arbeitsmarktverwaltung er
höhte Aufmerksamkeit geschenkt. Vorstellungs
und ,Bewerbungsbeihilfen, insbesondere für Per
sonen aus Gebieten mit geringer gewerblicher 
Beschäftigung, Reise- und übersiedlung9beihilfen 
zur Versorgung regionalpoLitisch wichtiger Be
triebe mit Arbeitskräften sowie Trennungsbei
hilfen sind in diesem Zusammenhang zu nennen. 

Zum Ausgleich kurzfristiger Beschäftigungs
schwankungen werden gemäß § ,27 Abs. 1 
Arbeitsmarktförderungsgesetz zur Sich,erung 
von Arbeitsplätzen oder zur Schaffung zusätz
licher Atbeitsgeleg,enheiten Beihilfen gewährt, 
um 0 ~~I 

a) Al1beiten oder Arten von, Arbeiten zu 
fördern, die geeignet sind, Arbeitslosigkeit 
zu verhüten oder zu verringern, und zwar 
durch !Beschaffung zusätz1icher Arbeits
gelegenheiten für Arbeitslose oder für 
Arbeitskräfte, die in nächster Zeit infolge 
einer Betriebseinstellung, -einschränkung 
oder -umstellung von Arbeitslosigkeit oe-

o troffen werden, 
.0) Unternehmen ,der Bauwirtschaft und der 

Land- und Forstwirtschaft die Durchfüh
rung von Arbeiten in den Wintermonaten 
zu erleichtern, 

<:) Al1beitnehmern in der Bauwirtschaft und 
in der Land- und 0 Forstwirtschaft die Ar
beit während ~r Wintermonate zu er
leichtern, ' 

.d) den LohnausfaH bei Kurzarbeit teilweise 
abzugelten. 0 

Schließlich sieht das Arbeitsmarktförderung
ges,etz im 0 § 35 Beihilfen vor zur Sicherheit von 
Arbeitsplätzen in Gebieten oder Produktions
zweigen, in denen nimt nur kurzfristige Unter
beschäftigung besteht oder die ~n nächster Zeit 
von struktureller Arbeitslosigkeit bedroht wer
den. 

Wertvolle Hilfe zur Verwirklichung der 
Grundsätze der Arheitsmarktpolitik leisten die 

Spezialdienste der Arbeitsmarktverwaltung: Die 
Berufsberatung steht Jugendlichen und Erwach
senen in beruflichen und ausbildungsmäßigen 
Angelegenheiten zur Verfügung. Grundlage für 
die individuelle Beratung bzw. Lehrstellen- und 
Arbeitsvermittlung bilden psycholo~j,sche Unter.,. 
suchungen eines eigens eingerimteten psycholo
gischen Dienstes. Die 'Behindertenberatung, die 
sowohl Personen mit körperlichen und psych~
schen Behinderungen als auch Personen, die es 
aus anderen Gründen besonders schwer haben, 
sich auf dem Arbeitsmarkt zu behaupten, be
treut, wirkt bei Teamberatungen in Kranken
häusern, Heilstätten, Sondersmulen und Reha~ 
bilitationszentren mit und trägt dazu bei, Behin
derte auf geeignete Arbeitsplätze zu bringen. 

Schon seit dlem Jahre 1956 beschäftigt sich me 
Arbeitsmarktverwaltung intensiv mit regional
und strukturpolitischen Fragen, wobei der Schaf
fung von DauerarbeitspIätzen in strukturgefähr
deten Räumen ,durch die 'Förderung von Betriebs
ansiedlungen ganz besondere Bedeutung zu
kommt. Der im Bundesminisool1ium für soziale 
Verwaltung eingerichtete "Informationsdienst 
für Standortfragen des Anbeitsmarktes" hat seit 
1956 an über 350 Betriebsneugründungen und 
an der Schaffung von fast 30.000 Arbeitsplätzen 
mitgewirkt. Ind~esem Zusammenhang ist das 
Bundesministerium für soziale Verwaltung auch 
ir. den verschiedenen einschlägigen Beiräten und 
Gremien vertreten und hat an der Erstellung 
des Bundesraumor.dnungsgutachten,s mitgewirkt, 
worin die Notwendi~keit eines Bundesraumord
nungsges,etzes und eines Bundesraumplanes be
tont wurde: 

Alle diese Maßnahmen werden auch zur För
derung dler Beschäftigung in der Industrie 
herangezogen. Die Förderung der Umschichtung 
von Ar'heitskrä'ften aus rückläufigen Wirtschafts
bereichen in produktive und zukunftsorientierte 
ist reine Industriepolitik. Arbeitsmarktinfot"ma
tionen, Schulungsbeihilfen, MobiMtätsförderung, 
Ausgleich kurzfristiger Beschäftigungsschwan
kungen, Beihilfen zur Betriebsansiedlung und zu 
betrieblichen Umstellungsmaßnahmen kommen 
der Beschäftigung in der Industrie zugute. 

Zur El1füllung der im Arbeitsmarktförderungs
gesetz vorgesehenen Aufgaben und zum best
möglichen Einsatz der zur Verfügung stehenden 
Mittel wurde durch das Bun,desministerium für 
soziaIe Verwaltung .das "Konzept für die Gestal
tung und den Einsatz der arbeitsmarktpolitischen 
Instrumente" ausgeaI"beitet. Darin werden zu
nächst Zielsetzung und Richtlinien für die 
Arbrutsmarktpolicik dargelegt. Davon ausge
hend werden die Gestaltung und der Einsatz 
von Arbeitsmarktservice, Behindertenlbetreuung, 
mobilitätsfördernde Maßnahmen sowie. Atbeits
beschaffung und anschließend! die daraus abzulei
tenden Forderungen an Organisation und Per
sonal der Arbeitsmarktverwaltung hehandelt. 
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Ein Katalog konkreter Maßnahmen ist in dem 
vom Bundesministerium für soziale Verwaltung 
für ein Jahr gemäß § 1 des Arbeitsmarktförde
rungsgesetzes .erstellten "Arbeitsmarktpolitischen 
Schwerpun.ktprogramm" enthalten. § 1 Abs. 3 

, und 4 dieses Gesetzes legt f,est, daß die Landes
arbeitsämter jeweils für das kommende Jahr 
das voraussichtliche Angebot und den voraus
sichtlichen Bedarf an Arbeitskräften zu ermit
teln und die erforderlichen Maßnahmen zur 
Aufrechterhaltung der Vollbeschäftigung und 
Verhütung von Arlbeitslosigkeit zu treffen ha
ben. Ferner hahen sie eine Vorschau vorzuneh
men über die zu erwartenden Berufswünsche der 
Arbeitsuchenden und über die zu erwartenden 
offenen Stellen einschli,eßlich der AuSbildungs
möglichkeiten, wobei insbesondere auch die 
beruflichen und! wirtschaftLichen Aussichten in 
den einzelnen Berufen zu berücksichtigen sind. 
Gemäß § 1 Abs. 5 hat das Bundesministerium 
für soziale Verwaltung auf Grun'd der nach Ab
satz 3 und 4 erarbeiteten Unterlagen und nach 
Anhören des Beirates für .Arbeitsmarktpo'litik 
eine Gesamtana'lyse zu erstellen, die auch ü·1)er 
langfristige Tendenzen auf dem Arbeitsmarkt 
in wirtschaftlicher, beruflicher und sozialer Hin
sicht Auskunft gibt. Das Bundesministerium für 
soziale Verwaltung hat Maßnahmen für eine 
den wirts~aftIichen Verhältnissen angepaßte 
und auf die voraussichtliche wirtschaftliche Ent
wicklung Rücksicht nehmende Arbeitsmar'kt
politik zu treffen. DaJbei ist auf übergeordnete 
volkswirtschaftliiche und soziale Gesichtspunkte 
gebührend Rücksicht zu nehmen. Der zu erwar
tenden wirtschaftlichen Entwicklung zufolge 
sind in dem genannten Programm für das 
Jahr 1971 folgende Schwerpunkte festgelegt: 
1. Gewinnung zusätzHcher Arbeitskräfte durch 

För,derung der Umschichtung von Arbeits
kräften aus der Landwirtschaft in andere 
Wirtschafts bereiche nach entsprechender Um
schulung, 
intensive Ausschöpfung der Reserven an 
weih lichen Arbeitskräften, 
Ausschöpfung der Reserven, die besondere 
Kategorien von Arbeitskräften bilden (Behin
derte und Arbeitskräfte, die nur eine vorüber
gehende Beschäftigung suchen), 
Ausschöpfung regionaler Arbeitskraftreserven, 
verstärkte Heranziehungausländischer Ar
beitskräfte. 

2. Förderung der Umschichtung auf dem Arbeits
markt mittels 
'Erfassung von Produktivitätsreserven durch 
Förderung der Umschichtung im nichdaßld
wirtschaftlichen Bereich, 
Beseitigung des Fachkräftemangels durch 
Al'ibeitsmarktausbildung, Bemühungen, die 
Fluktuation der Arbeitskräfte ar!beitsmarkt
politisch zu beeinflussen. 

3. Verringerung der Saisonal1beitslosigkeit. 

Auch in dem von der Vereinigung österrei
chischer Indlustrieller ausgearbeiteten Programm 
"Schwerpunkte der österreichischen Arbeitsmarkt
politik" sind ,die zur Zeit vordIringlichst zu, er
greifenden Maßnahmen einer aktiven Ar'beits
marktpolitik dargelegt. 

Die Koordinierung der BeschäftigungspoLitik 
im Rahmen der Wirtschafts- und Sozialpolitik 
erfolgt vor allem durch den beim Bundesm~ni
sterium für soziale Verwaltung auf Grund des 
§. 41 Arbeitsmal'ktförderungsgesetz errichteten 
Beirat für Arbeitsmarktpolitik. Die in diesen 
Beirat entsendeten Vertreter von Arbeitgeber
und ArbeitnehmeroI1ganisa:tionelll, Bundesmini
sterien und 'Fachleute aus .dem Kreis der Sozial
und Wirtschaftswissenschaften haben den Bun
desminister für soziale Verwaltung bei der Fest
legung der zu verfolgenden Arlbeitsmarktpolitik 
zu beraten. Darüber hinaus werden arbeits
marktpolitische Fragen im Beirat für Wirtschafts
und Sozialfragen der Par.itätist;h·en Kommission 
für Lohn- und Preisfragen beraten, der eine be:' 
sondere Arheitsgruppe zur Untersuchung der 
Probleme der Arbeitsmarktpolitik eingesetzt 
hat. 

Artikel 3 v,erlangt, daß die Vertreter der von 
den beabsichtigten Maßnahmen betroffenen Per
sonen, insbesondere die Interessenvertretungen 
der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer, anzu
hören sind. 

Ein Anhärungsrecht ,der Interessenvertretun
gen der AI'!beitgeber und der Arbeitnehmer ist 
einerseits für d;ie gesetzlichen Interessenvertre
tungen im Arbeiter'kammerg·esetz, BGBL NI". 105/ 
1954, und im Handelskammergesetz, BGBL 
Nr. 182/1946, 'gesetzlich vorgesehen, anderer
seits entspricht es jahrelanger übung, maßge
bende freie Interessenverbände auch in bezug 
auf Maßnahmen der Arlbeitsma:rktpolitik anzu
hören. Darüber hinaus wirken die Interessen
vertretungen der Arbeitgeber und der Artbeit
nehmer direkt an der Gestaltung der Arbeits
marktpolitik durch ihre Mitgliedschaft im Bei
rat für Arbeitsmarktpolitik und seinen Aus
schüssen sowie in den Verwaltungsausschüssen 
der Landesarbeitsämter mit. 

Die Artikel 4 bis 11 enthalten die feststehen
den Schlußartikel, wie s.ie in aUen von der Inter
nationalen Arbeitskonferenz angenommenen 
übereinkommen enthalten sind. 

Für den Fall der Ratifikation des überein
lichkeit des Ausschlusses der gener~len Trans
kommens durch österreich wäre von der Mög
formation gemäß Art. 50 Albs. 2 B-VG Gebrauch 
zu machen, um Auslegung.sschwierigkeiten zu 
vermeiden, die durch ·das Nebeneinander inner
staatlicher und völkerrechtlicher, nicht unmittel
bar anwendbarer Normen entstehen könnten. 
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